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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und  

weitere Informationen zur Spielgruppe 
 

➢ Anbieter 
Die Spielgruppe Wichtelhüsli wird getragen durch den Familienverein Effretikon 
 

➢ Vertragspartner 
Der Vertrag kommt zustande zwischen dem Familienverein Effretikon und den 
jeweiligen Eltern/Vormund des Spielgruppenkindes. 
 

➢ Anmeldung Spielgruppe 

• Die Anmeldung ist verbindlich und erfolgt in der Regel für ein Jahr. 

• Die Anmeldegebühr wird fällig bei Anmeldung des Kindes. Bei Eingang der 
Anmeldegebühr und der ersten Monatszahlung ist Ihr Kind definitiv angemeldet bzw. 
aufgenommen. 

• Die Teilnehmerzahlen sind beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum 
bearbeitet, und wir bestätigen die Durchführung, sobald genügend Anmeldungen 
vorliegen. 

• Es gilt das Prinzip first come, first serve 

• Anmeldeschluss für das Spielgruppenjahr September bis Juli ist der 31. Mai des 
jeweiligen Jahres. Ausnahmen werden gemacht, falls die Spielgruppe noch nicht voll 
besetzt ist. 

• Kinder, die bis zum Ende des jeweiligen Spielgruppenjahres 3 Jahre alt sind, können 
die Spielgruppe besuchen. 

• Wer keinen Platz in der gewünschten Gruppe erhalten hat, wird auf Wunsch auf eine 
Warteliste aufgenommen oder eine Alternative wird angeboten. 

 
➢ Beginn Spielgruppe 
▪ Erste Woche September 

 
➢ Ende Spielgruppe 
▪ Letzte Woche Juli vor den Sommerferien der Schule Effretikon 

 
➢ Bestätigung und Durchführung der Spielgruppe 

▪ Die Anmeldung ist definitiv, wenn die Spielgruppe nicht mangels Teilnehmenden ab- 

gesagt werden muss. Dies wird erst nach dem Anmeldeschluss entschieden und ein 

allfälliges nicht Zustandekommen würde bis spätestens Ende Juni mitgeteilt. 

▪ Wird die Mindestzahl von 8 Teilnehmenden nicht erreicht, behält sich die Spielgruppe 

Wichtelhüsli das Recht vor, das Angebot nicht durchzuführen. Die betroffenen 

Teilnehmenden werden kontaktiert. 
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▪ Bereits bezahlte Spielgruppenbeiträge werden bei einer Absage durch den Verein 

zurückerstattet oder gutgeschrieben. Wenn das Angebot während dem 

Spielgruppenjahr durch die Spielgruppe abgebrochen werden muss, erfolgt die 

Rückerstattung oder Gutschrift der Spielgruppenkosten anteilsmässig. 

▪ Bei Abbruch oder Absage des Angebotes aufgrund höherer Gewalt oder Schliessung 

der Infrastruktur durch die Behörden, werden die Spielgruppenkosten grundsätzlich 

nicht zurückerstattet. Solche Ausnahmesituationen werden durch den Verein 

individuell beurteilt. 

▪ Bei übergeordneten z.B. vom Bund angeordneten Schliessung bei Epidemien, 

Pandemien ect. gibt es keine Rückerstattungen der Elternbeiträge. 

▪ Die Spielgruppe findet ohne Eltern statt. 

▪ Für eine bestmögliche Eingewöhnung in der Spielgruppe, werden die Eltern und 

Kinder im Ablösungsprozess durch die Leiterinnen unterstützt. Eine vorübergehende 

Anwesenheit durch die Eltern kann in Absprache mit den Leiterinnen ermöglicht 

werden. 

➢ Kosten 
▪ pro Monat für einen Vormittag pro Woche: 

 
▪ Einmalige Anmeldegebühr CHF 40 
▪ Mitglieder Familienverein CHF 100 
▪ Nichtmitglieder CHF 115 

 
▪ Wenn das Kind mehrere Vormittagen besucht, verdoppelt oder verdreifacht sich der 

Spielgruppenbeitrag. 
▪ Die Spielgruppengebühr ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes zu leisten, 

das heisst, bezahlt wird für den Platz, der für das Kind freigehalten wird. Verpasste 
Spielgruppentage können nicht nachgeholt werden. 

▪ Wir verschicken die Rechnungen jeweils per E-Mail an die angegebene Kontakt-
Adresse. 

▪ Die Betreuungskosten sind monatsweise im Voraus zu begleichen. Für den Monat 
August wird keine Rechnung gestellt.  

▪ Die Rechnung ist jeweils innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist zu begleichen. 
▪ Barzahlung vor Ort ist nicht möglich. 
▪ Bei Zahlungsengpässen kann eine Ratenzahlung beantragt werden. Wenden Sie sich 

dazu bitte per E-Mail an spielgruppe@familienverein-effretikon.ch. 
▪ Der Verein behält sich das Recht vor, bei der zweiten Mahnung eine Gebühr von CHF 

20.00 für die administrativen Aufwände zu verrechnen. Wird die Rechnung nicht 
beglichen, können die Teilnehmenden von der Spielgruppe ausgeschlossen werden. 
Die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Verein bleibt aber weiter bestehen. 

▪ Die Vergünstigung aufgrund Mitgliedschaft im Familienverein ergibt sich erst, wenn 
der Mitgliederbeitrag beim Verein auf dem Konto verbucht ist.  
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➢ Probezeit: 
Der Eintrittsmonat gilt als Probezeit. Auch wenn der Eintritt im laufenden 
Spielgruppenjahr erfolgt. 
 

➢ Austritt während der Probezeit: 
Während der Probezeit kann der Austritt ohne Frist erfolgen. Bereits geleistete 
Beiträge für den aktuellen Monat werden nicht zurückerstattet. 

 
➢ Rücktritt vor dem Beginn der Spielgruppe 
▪ Ein Rücktritt von der Anmeldung ist bis drei Monate vor Beginn der Spielgruppe 

möglich. Bereits gezahlte Beiträge werden vollständig zurückerstattet. 
▪ Bei späteren Rücktritten werden ab zwei Monaten vor dem Beginn der Spielgruppe 

50% und ab einem Monat 75% des 1. Quartalbeitrages verrechnet inkl. den CHF 40 
Anmeldegebühren.  

▪ Kündigung, Rücktritt und Reduktion müssen schriftlich an 
spielgruppe@familienverein-effretikon.ch eingereicht werden. 

▪ Die Anmeldegebühr von CHF 40 werden immer geschuldet. 
 

➢ Austritt 

▪ Ein Austritt aus der Spielgruppe muss schriftlich erfolgen und kann mit einer 

Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Ende des Kalendermonats erklärt werden. 
▪ Bei vorzeitigem Austritt erfolgt keine Rückzahlung der schon geleisteten Beiträge. 

▪ Der Familienverein Effretikon behält sich vor, im gegenseitigen Einverständnis, den 

Vertrag mit einer Familie unter Einhaltung einer zweiwöchigen Frist zu kündigen, falls 

ein Kind nicht erfolgreich integriert werden kann. In diesem Fall werden zu viel 

bezahlte Beträge wieder gutgeschrieben. 

▪ Kündigung, Rücktritt und Reduktion müssen schriftlich an 

spielgruppe@familienverein-effretikon.ch eingereicht werden. 

▪ Per Ende des Spielgruppenjahres muss das Kind nicht abgemeldet werden. 

 

➢ Bekleidung  

▪ Bitte ziehen Sie Ihrem Kind keine neuen Kleider an, da viel gemalt und gebastelt wird. 

▪ Wir werden auch mit den Kindern nach draussen gehen, falls es spezielle Kleider für 

draussen braucht, werden wir Sie per Chat einen Tag vorher benachrichtigen. 

 

➢ Verpflegung 

Die Kinder sollten den Znüni und eine Trinkflasche mit Wasser in einem 

angeschriebenen Täschli oder Rucksack mitbringen. Denken Sie bitte an einen 

gesunden Znüni. 
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➢ Fotos 

Wir werden Fotos des Spielgruppen-Alltages im privaten Whats-App Chat der 

Spielgruppe posten. Es ist nicht erlaubt, diese Fotos weiterzuleiten oder zu 

veröffentlichen. Falls Sie die Fotos im privaten Rahmen weiterleiten wollen, müssen 

Sie die fremden Kinder unkenntlich machen. 

 

➢ Wickeln 

Falls ein Kind frische Windeln benötigt, werden die Spielgruppenleiterin diesen 

Wechsel vornehmen (bitte immer frische Windeln im Rucksack einpacken). Falls Sie 

nicht damit einverstanden sind, wenden Sie sich bitte vor dem Spielgruppenbeginn an 

die Leiterinnen. Wir erwarten jedoch, dass Sie das Kind somit während der 

Spielgruppenzeit selber wickeln kommen.  

 

➢ Erreichbarkeit der Eltern/des Vormundes 

Bitte beachten Sie, dass Sie während den Spielgruppenzeiten für Notfälle für uns 

erreichbar sein müssen. Die Notfalltelefonnummer ist bei der Anmeldung anzugeben. 

 

➢ Versicherung 

Die Versicherung jeglicher Art für den Aufenthalt in der Spielgruppe, sowie auf Hin- 

und Rückweg sind Sache der TeilnehmerInnen bzw. der Eltern oder des Vormundes. 

 

➢ Spielpielgruppenzeiten 

Die Spielgruppe findet von 8.30 – 11.30 Uhr statt.  

Die Ferien der Spielgruppe richten sich nach dem Ferienplan der Gemeinde 

Illnau-Effretikon. Der Ferienplan ist auf folgender Homepage ersichtlich:  

www.schule-ilef.ch.  

Die Spielgruppen finden an unterrichtsfreien Tagen der Schule Effretikon nach 

Ermessen des Familienvereins Effretikon statt. 

 

➢ Krankheit 

▪ Kinder mit ansteckenden Krankheiten, Fieber über 37.8 °C, Durchfall und Erbrechen 

müssen zu Hause bleiben. Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin vor dem 

Beginn der Spielgruppe per WhatsApp. Wir behalten uns vor, kranke Kinder während 

der Spielgruppen Zeit wieder abholen zu lassen.  

▪ Bei kurzfristigen Ausfällen der Spielgruppenleitung, wegen Krankheit, Unfall oder 

sonstiges wird es umgehend so früh als möglich per WhatsApp Chat kommuniziert. 
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Effretikon, Januar 2026 

 

 

 

▪ Falls bei ihrem Kind eine Krankheit/Allergie/Neurodiversität (ADHS, ADS, Autismus, 

Schwerhörigkeit, Sehschwäche oder weitere Krankheiten) diagnostiziert wurde oder 

Ihr Kind Medikamente benötigt, würden wir es sehr begrüssen, wenn Sie uns 

informieren würden, damit wir Ihrem Kind entsprechende Aufmerksamkeit widmen 

können. Wir unterliegen der Schweigepflicht und behandeln Ihre Anliegen immer 

vertraulich.  

 

➢ Elterngespräche 
▪ Auf Wunsch werden Elterngespräche durchgeführt. Wenn uns etwas auffällt, 

kommen wir gerne auf Sie zu. 

 

➢ Gerichtsstand  

▪ Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Spielgruppe Wichtelhüsli des 
Familienvereins Effretikon gilt das Bezirksgericht Pfäffikon als Gerichtsstand. 

 

 


